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An alle Mitglieder des Kreisvorstandes und Obleute 

 

Betr.: Datenschutz im Verein 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Datenschutzbeauftragte des Schützenkreises Nienburg, Rechtsanwalt u. Notar Michael Klingberg aus 
Göttingen, hat uns einige Empfehlungen hinsichtlich des Datenschutzes zukommen lassen. 

 
Veröffentlichung von Bildern im Internet: 

 „Grundlegend gilt, dass für jede Veröffentlichung eines Bildes eines Dritten, und sei es des Schützen-
königs, im Internet dessen Einverständnis vor der Veröffentlichung einzuholen ist.  
Der Webmaster, … sollte vor solchen Bildveröffentlichungen, soweit sie auf eine bestimmte Person zu 
beziehen sind, das schriftliche Einverständnis einholen …“ 

Die ausrichtenden Obleute, Kreissportleiter, Kreispressewartin, usw. sollten darauf achten, keine Ein-
zelpersonen zu fotografieren und bei Bildunterschriften keine eindeutigen Namensbezüge herzustel-
len. 

Veröffentlichung von pers. Daten im Internet: 

 „Eine Veröffentlichung des Geburtsdatums scheidet für mich schon grundlegend aus, sie ist daten-
schutzrechtlich nicht zulässig. Für die Veröffentlichung von Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-
Adresse, ist das schriftliche Einverständnis einzuholen.“ 

Veröffentlichung von Ergebnislisten im Internet: 

 „Auch hier gilt, dass eine reine Veröffentlichung auf einer Webseite sicherlich dann zu Problemen 
führt, wenn das Alter, die Waffenart usw. ersichtlich wird. Aber auch hier gilt natürlich, dass keine 
Probleme bestehen, wenn vorher die Zustimmung zu dieser Veröffentlichung eingeholt worden ist. 
Etwas anderes ist es selbstverständlich, wenn derartige Veröffentlichungen auf einer abgesicherten 
Seite der Homepage erfolgen, wobei man hier natürlich auch wegen der Sicherheit der Absicherung 
Fragen stellen könnte.“ 

Eine Lösung des Problems könnte sein, einen entsprechenden Passus in die jeweilige Ausschreibung 
mit aufzunehmen. 

z.B. „Die Ergebnisse des Wettkampfes werden auf der Homepage … im Internet in der Form „Wett-
kampf, Verein, Mannschaft, Name, Ergebnis“ incl. ggf. gemachter Siegerfotos veröffentlicht.  
Mit der Meldung/Teilnahme zum/am Wettkampf erteilt der/die Schütze/in die Erlaubnis diese 
Daten auf der Homepage … zu veröffentlichen.“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
1. Kreisschriftführer 


